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Strategie 2019+ des Bundesamtes für Zivildienst ZIVI 
Die Strategie ZIVI 2019+ geht vom dreifachen Grundauftrag aus, den der Zivildienst im öffentlichen 

Interesse erfüllt (Ziffer 1). 

Aus den Erkenntnissen einer umfangreichen Umfeldanalyse und insbesondere aus den Kernfragen, 

die sich dem Bund stellen, sind die Herausforderungen abgeleitet (Ziffer 2). 

Auf diese Herausforderungen sind die strategischen Ziele ausgerichtet (Ziffer 3). 

Die Umsetzung und Überprüfung der Strategie ZIVI 2019+ wird in Ziffer 4 erläutert. 

1 Ausgangslage 

Der Zivildienst erfüllt heute den folgenden dreifachen Grundauftrag des Bundes im öffentlichen Inte-

resse der Schweiz: 

a) Der Zivildienst löst das Problem der Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
und leistet im Rahmen des Milizsystems einen Beitrag zur Wehrgerechtigkeit. 

Dieser Grundauftrag folgt aus Artikel 59 Absatz 1 Bundesverfassung (Militärdienstpflicht) und 

Artikel 1 Zivildienstgesetz (ZDG): Wer Zivildienst leistet, erfüllt wie die Angehörigen der Armee 

die verfassungsmässige Pflicht mit einer persönlichen Dienstleistung. Daraus folgt, dass Zivil-

dienstleistende keine Militärdienstverweigerer sind. 

b) Der Zivildienst erbringt zivile Dienstleistungen im öffentlichen Interesse. 

Dieser Grundauftrag folgt aus dem ZDG: Gemäss Artikel 2 hat der Zivildienst zum Zweck, 

ausserhalb der Armee – unter Beachtung der Arbeitsmarktneutralität – zivile Dienstleistungen 

zu erbringen, wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gemeinschaft fehlen 

oder nicht ausreichen. Artikel 3a ZDG definiert die Ziele, die diesem Zweck dienen. Artikel 4 

ZDG leitet von diesen Zielen die Tätigkeitsbereiche ab. Die Dienstleistungen des Zivildienstes 

werden, analog zu denjenigen der Armee, mit öffentlichen Geldern (insbesondere EO) finan-

ziert. Der Zivildienst ist das grösste – und nebst dem Grenzwachtkorps das einzige – zivile 

Mittel des Bundes. Die Dienstleistungen des Zivildienstes kommen hauptsächlich der Betreu-

ung von Menschen (insbesondere von alten Menschen, behinderten Menschen, Kindern und 

Jugendlichen) sowie dem Umwelt- und Naturschutz zugute. 

c) Der Zivildienst erbringt zivile Dienstleistungen im Rahmen der Sicherheitspolitik. 

Es handelt sich dabei um einen Teil der Dienstleistungen gemäss Buchstabe b). Der Zivil-

dienst ist ein ziviles Instrument der Sicherheitspolitik (vgl. Sicherheitspolitischer Bericht 2010, 

Ziffer 5.8). Er erbringt Dienstleistungen in zwei von vier Sicherheitsbereichen (vgl. Sicherheits-

politischer Bericht 2010, Ziffer 4.2): «Wahrung der Interessen der Schweiz im Ausland und 

Beiträge zum internationalen Krisenmanagement» sowie «Vorbeugung, Vorsorge und Bewäl-

tigung von natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen». 

Diese drei Grundaufträge können teilweise in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen. 
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2 Das Umfeld – Herausforderungen 

2.1 Erkenntnisse aus der Umfeldanalyse 

Aus einer umfangreichen Umfeldanalyse (Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) sind die folgenden Er-

kenntnisse abgeleitet: 

a) Die Nachfrage 

 nach Dienstleistungen in der Betreuung von Menschen (insbesondere von alten, 

kranken, behinderten Menschen, von Flüchtlingen und Migrantinnen/Migranten, von 

Kindern und Jugendlichen); 

 nach Dienstleistungen in Umwelt- und Naturschutz sowie nach komplementären 

Dienstleistungen in Katastrophen und Notlagen; 

 nach flexiblen Einsatzformen (Beispiel: neue Modelle in der Betreuung von Men-

schen); 

steigt. 

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Einsätzen des Zivil-

dienstes steigen wird. 

b) Die Positionierung des Zivildienstes im Gesamtsystem der Dienstleistungen des Bundes er-

fordert weitere Klärung und bessere Verankerung. Die Leistungen und die Organisation des 

Zivildienstes müssen regelmässig auf ihre Zukunftstauglichkeit hin überprüft und bedarfsge-

recht angepasst werden. 

c) Der Finanzdruck des Bundes sowie die Polarisierung in Gesellschaft und Politik nehmen zu. 

2.2 Der Bund – zwei Kernfragen 

Im Spannungsfeld zwischen steigender Nachfrage nach Dienstleistungen des Bundes einerseits so-

wie steigendem Finanzdruck und zunehmender Polarisierung in Gesellschaft und Politik andererseits 

stellen sich dem Bund zwei Kernfragen. 

2.2.1 Dienstleistungen des Bundes 

Die erste Kernfrage lautet: 

Welche Dienstleistungen wird der Bund in welchem Ausmass mit welchen Mitteln in 

Zukunft abdecken und wie wird er diese finanzieren? 

Mit Dienstleistungen sind die für den Zivildienst relevanten Dienstleistungen gemeint: Sozial- und Ge-

sundheitswesen, Schulwesen, Umwelt, zivile Sicherheit (Katastrophen und Notlagen, Entwicklungszu-

sammenarbeit und humanitäre Hilfe). 

Mit Mitteln sind insbesondere gemeint: der Zivildienst und weitere Anbieter auf dem zweiten Arbeits-

markt (Arbeitslose, Integrationsprogramme, Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge, Praktikantinnen 

und Praktikanten). 

In der Frage nach der Finanzierung ist auch die finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Organisatio-

nen und von Freiwilligenarbeit mitzudenken. 

Die folgende Antwort ist, gestützt auf die geltende Verfassung, in den nächsten fünf bis zehn Jahren 

wahrscheinlich: 

Die Nachfrage nach Leistungen des Bundes und des Zivildienstes steigt; die Anzahl 

verfügter Zivildiensttage sinkt. Der Bund gewährleistet die heutigen Dienstleistungen 

des Zivildienstes auch künftig in vergleichbarer Art und Weise (Status quo) oder baut 

sie im Rahmen des Gesetzes aus. 
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Die Anzahl verfügter Zivildiensttage sinkt substanziell, falls die Revision des ZDG in Kraft tritt.. 

Daraus ergibt sich die folgende Schlussfolgerung: 

 Die Nachfrage nach Zivildiensteinsätzen bleibt höher als das Angebot. 

2.2.2 Dienstpflichtsystem des Bundes 

Mit Dienstpflichtsystem ist das Gesamtsystem gemeint, wobei der Fokus auf dem Status des Zivil-

dienstes im Gesamtsystem liegt. Aktuell gilt verkürzt das folgende Dienstpflichtsystem: Militärdienst-

pflicht für alle Schweizer (Militärdienst und ziviler Ersatzdienst), Wehrpflichtersatz für nicht geleistete 

Militär- bzw. Zivildiensttage, Zivilschutz. 

Die zweite Kernfrage lautet: 

Für welches Dienstpflichtsystem wird sich die Schweiz entscheiden? 

Die folgende Antwort ist wahrscheinlich: 

Die Diskussion um die Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems wird auch in den 

kommenden Jahren intensiv weitergeführt, unabhängig davon, ob es beibehalten, an-

gepasst oder aufgehoben wird. 

Eine Änderung des aktuellen Dienstpflichtsystems, die in jedem Fall Verfassungs- und Gesetzesrevi-

sionen erfordert, ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren zwar unwahrscheinlich. Die Diskussion rund 

um dessen Weiterentwicklung an sich ist aber für den Zivildienst und dessen Kernaufgaben von stra-

tegischer Bedeutung. 

Daraus ergibt sich die folgende Schlussfolgerung: 

 Die Diskussion der Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems stellt den Zivil-

dienst in verschiedener Hinsicht in Frage. 

Dabei gilt: 

 Die Herausforderungen im Rahmen von Modellen mit Dienstpflicht sind nicht dieselben wie in Mo-

dellen ohne Pflicht. 

 In Modellen ohne Pflicht fällt das Problem der Militärdienstverweigerung und damit der Grundauf-

trag a) weg. Als Folge davon ist das ZIVI als Organisation grundsätzlich in Frage gestellt; die or-

ganisatorischen Möglichkeiten und Herausforderungen nehmen zu. Allerdings bleiben die Erwar-

tungen und Anforderungen an das ZIVI bestehen, weil man weiterhin mit seinen Dienstleistungen 

rechnet. 

 Auch in Modellen mit Pflicht kann das ZIVI als Organisation in Frage gestellt werden. Der Spiel-

raum ist allerdings viel geringer, weil es weiterhin den Zivildienst zur Lösung des Problems der Mi-

litärdienstverweigerung und als Beitrag zur Wehrgerechtigkeit braucht; und dazu müssen die Zivis 

Dienstleistungen im öffentlichen Interesse erbringen können. 
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2.3 Herausforderungen 

Aus der Analyse des Umfelds und der beiden Kernfragen, die sich dem Bund stellen, ergeben sich die 

folgenden Herausforderungen. 

Die folgende bisherige Herausforderung besteht mit gleicher Bedeutung weiter: 

 Der Zivildienst wird gemäss seinen Eckpfeilern – Tatbeweislösung, Zweck und Ziele – sowie ge-

mäss seinem dreifachen Grundauftrag konsequent vollzogen. 

Die folgenden bisherigen Herausforderungen nehmen an Bedeutung zu: 

 Die Dienstleistungen des Zivildienstes, insbesondere in der Pflege und Betreuung von Menschen 

sowie in Umwelt- und Naturschutz, sind zu verstärken. 

 Die Bereitschaft (Organisation, Struktur, Ausbildung, Daten über Zivildienstpflichtige) für Einsätze 

im Rahmen der Sicherheitspolitik (insbesondere bei Katastrophen und Notlagen) ist bedarfsge-

recht zu erhöhen. 

 Die Erfüllung des Grundauftrags des Zivildienstes erfordert den Ausbau der Zusammenarbeit mit 

Partnern, insbesondere auch in der Sicherheitspolitik. 

 Der gesellschaftliche Bedarf nach Diversifizierung der Einsatzformen (insbesondere die Möglich-

keit von Teilzeiteinsätzen) ist zu klären, obwohl sie zur Gewährleistung des Vollzugs nicht not-

wendig ist. Ein allfälliges Angebot als Antwort auf eine Nachfrage muss dem Grundsatz der 

Gleichwertigkeit nach Art. 5 ZDG entsprechen. 

Die folgenden bisherigen Herausforderungen fallen weg oder verlieren an Bedeutung: 

 Die Bewältigung des Wachstums im Vollzug (Anzahl Zivildienstleistende, Anzahl Zivildiensttage) 

ist abgeschlossen. 

 Die Erschliessung neuer Tätigkeitsbereiche (sowie darauf ausgerichtete Pilotprojekte) ist nicht 

notwendig, weder zur Gewährleistung des Vollzugs noch aufgrund eines gesellschaftlichen Be-

darfs. 

 Das Konfliktpotenzial zwischen dem Vollzug des Zivildienstes und der Arbeitsmarktneutralität ver-

ringert sich, weil die Nachfrage nach Zivildienstleistungen das Angebot übersteigen wird. 
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3 Strategische Ziele ZIVI 2019+ 

Aus dem dreifachen Grundauftrag des Zivildienstes und aus den Herausforderungen der Analyse sind 

die strategischen Ziele abgeleitet. Sie sind in zwei Hauptstossrichtungen gegliedert. 

A Wir tragen zur Erfüllung des dreifachen Grundauftrags des Zivildienstes bei. 

1. Institutionen, die – insbesondere in der Pflege und Betreuung von Men-
schen sowie im Umweltschutz – zugunsten der Gesellschaft wirken, setzen 
die Dienstleistungen des Zivildienstes verstärkt dort ein, wo der grösste 
gesellschaftliche Nutzen entsteht. 

2. Netzwerkpartner (Behörden, Interessenvertretungen, Dachorganisationen 
usw.) – insbesondere der grossen Tätigkeitsbereiche (Sozialwesen, Ge-
sundheitswesen, Umwelt) – anerkennen die Dienstleistungen des Zivil-
dienstes und berücksichtigen sie. 

3. Die Partner in der Sicherheitspolitik – insbesondere der Sicherheitsverbund 
Schweiz und die nationale Alarmzentrale – kennen die Dienstleistungen 
des Zivildienstes und berücksichtigen sie. 

B Wir sind in der Diskussion um die Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems 
das aktiv agierende Kompetenzzentrum zur Lösung des Problems der Militär-
dienstverweigerung aus Gewissensgründen und zur Frage, wie gemeinnützige 
Leistungen des Bundes ergänzend zu freiwilligen und gewinnorientierten Leistun-
gen erbracht und weiterentwickelt werden können. 

4. Gremien, die sich mit der Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems be-
fassen, anerkennen und berücksichtigen die Expertise und die Einsatzer-
fahrung des Zivildienstes. 

5. Solange eine Militärdienstpflicht besteht, ist der zivile Ersatzdienst aus-
serhalb des VBS organisiert. 

Die folgenden strategischen Ziele gelten auch, wenn das heutige Dienstpflicht-
system von einem Modell ohne Pflicht abgelöst werden sollte; sie erfordern 
unter Umständen Verfassungs- und Gesetzesänderungen: 

6. Der Bund gewährleistet auch künftig die zivilen gemeinnützigen Dienstleis-
tungen, die heute der Zivildienst erbringt. 

7. Der Bund verfügt auch künftig zur Vorbeugung, Bewältigung und Regene-
ration von natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen 
über ein eigenes ziviles Mittel. 
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4 Umsetzung und Überprüfung 

Der Horizont der Strategie ZIVI 2019+ beträgt mehr als vier Jahre. 

Die Strategie ZIVI 2019+ bildet die Grundlage der rollenden vierjährigen Zielsetzungen und Mass-

nahmen in der Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung IAFP gemäss dem Neuen Führungsmodell 

Bund NFB. 

Im Rahmen dieses jährlichen Prozesses ist jeweils auch zu prüfen, ob die Strategie ZIVI 2019+ ange-

passt werden muss. 

Auf Ende der Legislaturperiode 2016-2019 wird die Strategie ZIVI 2019+ gesamthaft überprüft. Das 

Dokument wird auf die Planung der folgenden Legislatur abgestimmt. 

Die Mitarbeitenden des ZIVI werden regelmässig über die Fortschritte in der Umsetzung der Strategie 

ZIVI 2019+ informiert. 

Die Strategie ZIVI 2019+ wird auf der ZIVI-Internetseite veröffentlicht. 


